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bufirteoerein gcfuc^t unb eine ben SBebürfniffen ader
©ruppen enifpredfjenbe Siegelung getroffen werben, wenn
möglich mit Obligatorium für ade Sftitglieber in folgenben
fünften: Stedhnungifiedung, Slonto, Verpgijtni unb
Seilage etnei offtjieden, bte Vebtngungen bei Verbanbei
enihaltenben 3^ttelä. ©er Vorftanb hat bie nötigen
Vorarbeiten an bie §anb p nehmen.

Über ben Stanb ber grage einer ïantonalen
Submiffionioerorbnung berietet ber ©ewerbe*
felretäs, baß ber ©epartementicßef, Sieglerungirat Von*
mooi, ein ©efeß in luificßt nehme, auf ©runb beffen
für bie einzelnen Vesufigruppen Verorbnungen erlaffen
roerben fönnten. Iii wünfcheniwert rairb bezeichnet, baß
bai ©efeß gleichseitig mit bem im SButf liegenben Sehr*
lingigefeß bem ©roßen Slat oorgelegt werben möchte,
bamit ber ©emerbeftanb nicht nur neue Velaftung,
fonbern auch einen neuen luffcßwung ermarten börfe.
@3 wirb mitgeteilt, bag ber fßarteioorftanfe ber gret*
finnigen Partei bai fßoftulat auch pr lufnaßme ini
Parteiprogramm empfehle. Von ber îonferoatioen fßar*
teileitung ftehe ein Vericht noch aui. Vom Seßrlingi«
gefeß teilt ber ©ewerbefelretär mit, baß ei für bie

föetbfifeffion bei ©roßen Statei reif werben fode. ©ine
erfte Vefprechung bei ©epartementidhefi, Slegierungirat
Vonmooi, mit ben Seiretären ber Vetufioetbänbe werbe
bemnädhft fiattjinben, worauf bie Veßanblung burch er*
wetterte Kommiffionen geplant fei. SBünfdjjetiiwert fei
ein ©efeß mit anfchließenben Verorbnungen für bie oer*
fcßlebenen Vetufigtuppen, eine Siegelung, bie ftcß in
anbern Kantonen bewährt ßaöe- ©obann folgte eine

Dcientierung bei ©ewerbefefretäri über bte luifüßrungi*
beftimmungen gum Unfadoerficßerunpigefeß. lußer ben

©elegierten nahmen jahlretdhe SRitglieber bei örtlichen
©ewerbeftanbei an ben Verhanblungen teil, ebenfo Ver*
treter ber eingegebenen Veßörben. („91. Q. 8-")

ÄfteliBB tu MeidjtugsMrjiera
im 3iiriet SbinftseraerJemifeum.

(ïtuSpg au§ ber „^Begleitung".)

9tac| Veenbiaung ber 9Jlufiltnftrumenten*luiftedung
erfolgte am 18. gebruar in ben Släumen bei Runfige*
werbemufeumi ber Siabt 3ß*lU> bie ©röffnung ber lui*
ftsdung „Veleuchtungilörper unb Stohrmöbel",
bie fish in brei Ibteilungen teilt.

1. |jifiorif<he Abteilung, oertreten burch: ©mile
©repfui, ®enf.

2. ©iemobernenîunftgewerblichenVeleuch
tungilörper, oertreten burch bte ginnen: Vau»
mann, Kölliler & ®ie., Veleuchtungilörper
unb Sdletadarbeit, gürich; Sdjweijer. Vronje«
warenfabrif ©urgi 1. ©., 3äric|; ©berth
& ©homa, Sûti^h; £>. Plünsh, Vilbhauer,
8ürich; Paul Sponar, Bürich; Qofef
Sdlerfing, lunftgewerbltche 91tetad=lrbeiten; 91.

Pächter, Kunfttöpferei, 3ö*lUj-
3. Stohrmöbel, oertreten burä) bte girmen: Korb*

waren« unb Stohrmôbelfabriï $aeggi,
larburg; Plinnet, Fabrique de meubles
en Jonc, ©lareni; Sam. Pteier, Stohrmöbel*
fabriï, Scßaffhaufen*

©te 9luiftedung oon Veleuchtungilörper« würbe an*
geregt burch bte gelegentliche Veftd)tigung etner hiftorifchen
Prioatfammlung in ber Sdhœetj, bie unter gachleuten
wenig befannt ifi, ihrer Sleichhaltigïett unb ber mannig*
faltigen lünfKetifchen 9lnregungen wegen, bie fie anfeter-
mobernen Veleuchtungilörper *gabrilation p geben der*'

mag, aber oerbient, einmal in überftchtlicher, fachlicher
SBeife auigeftedt, um weiteren Kreifen gezeigt ju werben.

©er beîannte ©enfer ©ammler ©mile ©repfui hat
bie Sammlung währenb fünfunbjroanjig fahren jufam«
mengetragen, ©te ift nicht lücEenloi, boch oermag fte
im großen unb ganzen bie ©ntwieflung p zeigen, bte

ber Veleuchtungilörper im Saufe ber Qahrhunberte burch*
gemacht hat.

©te Sammlung ©mile ©repfui ift retch on folchen
ooxbilblichen ©ppen. Plancher frägt ftch, wtefo !am er
benn baju, gerabe antife Veleuchtungilörper ju fammeln.
©er 3«fad ift oft bie Urfadfje ber ©ntfiehung wertooder
Sammlungen, fo ift auch ebenfadi burch Snfad bte

Sammlung ©repfui entftanben. ©inei ©agei brachte
$err ©repfui eine alte Sichtpußfchere nadh Çaufe, jetgte
fie feinen Ktnbern unb fragte, wai btei fei. Seine lletne
©ocljter antwortete: ein Vogel, ©te 9lntwort war bte

©ntfiehung ber Sammlung, benn $err ©repfui über*
legte fofort : SBenn unfere Kinber nidht einmal wiffen wai
eine Sichtpußfchere ift, wte wirb ei bann mit ben Kennt«

niffen fpäterer ©enerationen um biffe ©Inge beftedt fein?
Sinei führte jum anbern. Sieben Sidhtpußfdheren würben
gugehörige Kerjenftödle gefammelt, bte Sampen, Saternen
unb Seudhter traten hiuju unb fdhlteßtidh fanb adei Ve«

rfidEßditigung, wai mit irgenb einer ber alten VeleudSj*

tungiarten in 3afammenhang ftanb.
@i war nun natürlich nidht möglich, baß ber Veftßer

ber Sammlung, bie weit über 1000 Stüde jäßtt, adei
adein pfammengetragen hat. Seine Plctarbeiter waren
bie Scbornfieinfeger, benn ein Sdhornfieinfeger hat 3u=
tritt in febei Çaui, tn jebe SPohnung, unb lann mühe*
loi bai Vorhanbenfein alter Veleuchtungilörper ermitteln,
©te Anläufe erfolgten tn ben meiften gäden auch burch
bie Sdhornfieinfeger felbft im luftrag bei Sammleri.
Um aber in febem gad ©ernähr für eine rechtimäßige
©rwerbung bei Stüdei p haben, mußte jeber Schorn*
ftetnfeger bem Sammler eine quittierte Siedfjnung über
ben lulauf beibringen.

Plerlwürbigerwetfe flammen betnahe ade Sammlungi«
fiüde aui ber Schweis; btei ifi ein ©tunb mehr p ber
berechtigten Hoffnung, baß biefc eigenartige, reichhaltige
Sammlung ber Schweis erhalten bleiben möge. Vei ber
Qnftadation ber biftorifc^en Ibteilung tn ber luiftel*
tung ift befonberi barauf bebaeßt worben, eine fachliche
überficßtlichfett bei Plateriali p fdhaffen ; man fah oon
ber hißorifchen Klaffifilaiion, b. oon ber Stammen*
fiedung ber oerfdhiebenen ©ppen nach Sabrßunberten ab,

p ©unfien etner ©inteilung in ©ruppen nach ber Ver*
wenbbarleit ber oerfchtebenen Veleuchtungilörper. Vor
adem würben bte ©egenftänbe in brei große |)aupt*
gruppen gefdhteben. ©te erfte ©ruppe geigt Veleuchtungi*
lörper mit Verwenbung oon feftem Vrennftoff, pm
Veifpiel SBadhS, ©alg, Stearin, bte zweite folcße mit
Verwenbung oon Pffigem Vrennftoff, öl, petroleum uff.,
unb enblich ftnb tn etner britten ©ruppe biejenigen Stüde,
bei benen je nadh SBahl fefter ober flüffiger Vrennftoff
tn grage lommen lann, oeretnigt. ©iefe brei ©ruppen
ßnb in folgenbe Unterabteilungen aufgeteilt worben : ©te
erfte berfelben umfaßt bte oerfchtebenen gormen ber
Kerjenfiöde tn Kupfer, SRefftug, 31""- ©Uber, oerftl*
bertem SJletad, in ©ifen, ©ifenbledh, ^olj, Keramil,
©Ifenbetn unb ©lai, Stadhtleudhter unb Kederlidhter. Vei
aden biefen Vetfptelen finb Veleuchtungilörper mit einem
ober mehreren Sichtern oertreten.

Sfn ber ^weiten ©ruppe finb bie Sampen, bte Salernen,
bie Seudhter, bann ali befonbere Ibteilung bie Veleudj*
tungilörper im ©ienfte ber Kirche oereinigt, golgenbe
Unterabteilungen ftnb hier p unterfdhetben : Vet ben

Sampen: Intile Sampen, Sampen in ©Ifen, SJlefftng,
Keramil, ©lai, Serpentin, bie ©ntwidlungigefchidhte ber

Nr. «S Musts, schweiz. VKNdw -Zeitung („Meisterblatt") 7Z7

dustrieverein gesucht und eine den Bedürfnissen aller
Gruppen entsprechende Regelung getroffen werden, wenn
möglich mit Obligatorium für alle Mitglieder in folgenden
Punkten: Rechnungsstellung, Skonto, Verzugszins und
Beilage eines offiziellen, die Bedingungen des Verbandes
enthaltenden Zettels. Der Vorstand hat die nötigen
Vorarbeiten an die Hand zu nehmen.

über den Stand der Frage einer kantonalen
Submissionsverordnung berichtet der Gewerbe-
sekretär, daß der Departementschef, Regierungsrat Von-
moos, ein Gesetz in Aussicht nehme, auf Grund dessen

für die einzelnen Berufsgruppen Verordnungen erlassen
werden könnten. Als wünschenswert wird bezeichnet, daß
das Gesetz gleichzeitig mit dem im Wurf liegenden Lehr-
lingsgesetz dem Großen Rat vorgelegt werden möchte,
damit der Gewerbestand nicht nur neue Belastung,
sondern auch einen neuen Aufschwung erwarten dürfe.
Es wird mitgeteilt, daß der Parteivorstand der Frei-
sinnigen Partei das Postulat auch zur Ausnahme ins
Parteiprogramm empfehle. Von der konservativen Par-
teileitung stehe ein Bericht noch aus. Vom Lehrlings-
gesetz teilt der Gewerdesekretär mit, daß es für die

Herbftseffion des Großen Rates reif werden solle. Eine
erste Besprechung des Departementschefs, Regierungsrat
Vonmoos, mit den Sekretären der Berufsverbände werde
demnächst stattfinden, worauf die Behandlung durch er-
wetterte Kommissionen geplant sei. Wünschenswert sei

ein Gesetz mit anschließenden Verordnungen für die ver-
schiedenen Berufsgruppen, eine Regelung, die sich in
andern Kantonen bewährt habe. Sodann folgte eine

Orientierung des Gewerbesekretärs über die Ausführungs-
bestimm ungen zum Unfallversicherungsgesetz. Außer den

Delegierten nahmen zahlreiche Mitglieder des örtlichen
Gewerbestandes an den Verhandlungen teil, ebenso Ver-
treter der eingeladenen Behörden. („N. Z. Z.")

Ausstellung «i BeleuchtmgsllSrnw«

im Zürcher KmistWMmsem.
(Auszug aus der „Wegleitung".)

Nach Beendigung der Musikinstrumenten-Ausstellung
erfolgte am 18. Februar in den Räumen des Kunftge-
werbemuseums der Stadt Zürich die Eröffnung der Aus-
ftzllung „Beleuchtungskörper und Rohrmöbel",
die sich in drei Abteilungen teilt.

1. Historische Abteilung, vertreten durch: Emile
Dreyfus, Genf.

2. Die modernen kunstgewerblichen Beleuch-
tungskörper, vertreten durch die Firmen: Bau-
mann. Kölliker à Cie., Beleuchtungskörper
und Metallarbeit, Zürich; Schweizer. Bronze-
warenfabrik Turgi A. G., Zürich; Ebertch
à Thoma. Zürich; O. Münch, Bildhauer.
Zürich; Paul Sponar, Zürich; Josef
Mersing, kunstgewerbliche Metall-Arbeiten; A.
Wächter, Kunsttöpfersi, Zürich.

3. Rohrmöbel, vertreten durch die Firmen: Korb-
waren- und Rohrmöbelfabrik E. Jaeggi,
Aarburg; I. Minnet, ?àique à insutà
en àe, Clarens; Sam. Meier, Rohrmöbel-
fabrik, Schaffhausen.

Die Ausstellung von Beleuchtungskörpern wurde an-
geregt durch die gelegentliche Besichtigung einer historischen
Privatsammlung in der Schweiz, die unter Fachleuten
wenig bekannt ist, ihrer Reichhaltigkeit und der manntg-
faltigen künstlerischen Anregungen wegen, die sie unserer^
modernen Beleuchtungskörper-Fabrikation zu geben -wer-'

mag. aber verdient, einmal in übersichtlicher, sachlicher
Weise ausgestellt, um weiteren Kreisen gezeigt zu werden.

Der bekannte Genfer Sammler Emile Dreyfus hat
die Sammlung während fünfundzwanzig Jahren zusam-
mengetragen. Sie ist nicht lückenlos, doch vermag sie
im großen und ganzen die Entwicklung zu zeigen, die
der Beleuchtungskörper im Laufe der Jahrhunderte durch-
gemacht hat.

Die Sammlung Emile Dreyfus ist reich an solchen
vorbildlichen Typen. Mancher frägt sich, wieso kam er
denn dazu, gerade antike Beleuchtungskörper zu sammeln.
Der Zufall ist oft die Ursache der Entstehung wertvoller
Sammlungen, so ist auch ebenfalls durch Zufall die

Sammlung Dreyfus entstanden. Eines Tages brachte
Herr Dreyfus eine alte Lichtputzschere nach Hause, zeigte
sie seinen Kindern und fragte, was dies sei. Seine kleine
Tochter antwortete: ein Vogel. Die Antwort war die

Entstehung der Sammlung, denn Herr Dreyfus über-
legte sofort: Wenn unsere Kinder nicht einmal wissen was
eine Lichtputzschere ist, wie wird es dann mit den Kennt-
nissen späterer Generationen um diese Dinge bestellt sein?
Eines führte zum andern. Neben Lichtputzscheren wurden
zugehörige Kerzenstöcke gesammelt, die Lampen, Laternen
und Leuchter traten hinzu und schließlich fand alles Be-
rücksichtigung, was mit irgend einer der alten Beleuch-
tungsarten in Zusammenhang stand.

Es war nun natürlich nicht möglich, daß der Besitzer
der Sammlung, die weit über 1000 Stücke zählt, alles
allein zusammengetragen hat. Seine Mitarbeiter waren
die Schornsteinfeger, denn ein Schornsteinfeger hat Zu-
tritt in jedes Haus, in jede Wohnung, und kann mühe-
los das Vorhandensein alter Beleuchtungskörper ermitteln.
Die Ankäufe erfolgten in den meisten Fällen auch durch
die Schornsteinfeger selbst im Auftrag des Sammlers.
Um aber in jedem Fall Gewähr für eine rechtsmäßige
Erwerbung des Stückes zu haben, mußte jeder Schorn-
steinfeger dem Sammler eine quittierte Rechnung über
den Ankauf beibringen.

Merkwürdigerweise stammen beinahe alle Sammlungs-
stücke aus der Schweiz; dies ist ein Grund mehr zu der
berechtigten Hoffnung, daß diese eigenartige, reichhaltige
Sammlung der Schweiz erhalten bleiben möge. Bei der
Installation der historischen Abteilung in der Ausfiel-
lung ist besonders daraus bedacht worden, eine sachliche

Übersichtlichkeit des Materials zu schaffen; man sah von
der historischen Klassifikation, d. h. von der Zusammen-
stellung der verschiedenen Typen nach Jahrhunderten ab,

zu Gunsten einer Einteilung in Gruppen nach der Ver-
wendbarkeit der verschiedenen Beleuchtungskörper. Vor
allem wurden die Gegenstände in drei große Haupt-
gruppen geschieden. Die erste Gruppe zeigt Beleuchtungs-
körper mit Verwendung von festem Brennstoff, zum
Beispiel Wachs, Talg, Stearin, die zweite solche mit
Verwendung von flüssigem Brennstoff, Ol, Petroleum usf.,
und endlich sind in einer dritten Gruppe diejenigen Stücke,
bei denen je nach Wahl fester oder flüssiger Brennstoff
in Frage kommen kann, vereinigt. Diese drei Gruppen
sind in folgende Unterabteilungen aufgeteilt worden: Die
erste derselben umfaßt die verschiedenen Formen der
Kerzenstöcke in Kupfer. Messing, Zinn, Silber, versil-
bertem Metall, in Eisen, Eisenblech, Holz. Keramik,
Elfenbein und Glas, Nachtleuchter und Kellerlichter. Bei
allen diesen Beispielen sind Beleuchtungskörper mit einem
oder mehreren Lichtern vertreten.

In der zweiten Gruppe sind die Lampen, die Laternen-
die Leuchter, dann als besondere Abteilung die Beleuch-
tungskörper im Dienste der Kirche vereinigt. Folgende
Unterabteilungen sind hier zu unterscheiden: Bei den

Lampen: Antike Lampen, Lampen in Eisen, Messing,
Keramik, Glas, Serpentin, die Entwicklungsgeschichte der
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Srenntedßnlf bet Sampe, tn i^ren gunftionen als Ußr«,
fowle ÎRac^tïid^tern. Set ben ßatemen: ©trafen H<*u3=,

fßrioat», SÜBagen«, Söadßi» unb ®afdßenlaternen. Set ben
ßeudßtew mürben untertrieben: ©roße engtift^e Seucßter,
oerfeßtebene Seudßter, fowie oerfeßtebene Söanbarme, bte

In ber SDteßrpßt tn ißrer ©eßaltung als @r=

gänpng p ben Seudßtern betrachtet werben müffen. Set
ben SeleudßtungSförpem im Stenge ber Kirre mürbe
etne ©eßetbung berfelben bureßgefüßrt, foire für iSrae»

lititren KultuS unb für ben SîituS ber übrigen Kon--

feffionen. ®te britte ©ruppe umfaßt Kerjenßöcfe unb
Sampen, bte tn ber SJleßrpßl tn ©ifen auSgefüßrt ßnb.
AIS befonbere Itntfa ftnb tn biefer Abteilung aur nor
einige alte Klenfpanßalter unb »©cßneiber, Stennfugel»
gläfet (<Schufter£ugel) unb gorrnen für bte Kerjsenfabri»
îation untergebradßt. ©omit tritt bte ternifre Konßruf«
tion unb ißre ©ntwidflnng, befonberS bei ben Sampen
unb Saternen, Me ja burr ben primären lidßtetjeugenben
©toff bebtngt ift, ïlar p Sage.

®ie fdßwefäerifcße SeleucßiungSförpetinbußrle bilbet,
fomeit fie tn baê ©ebtet beS KunfißanbwetfeS unb beS

KunßgewerbeS ßtnetnreidßt, bte Hauptabteilung ber AuS ;

ßeflmtg. ©te iß: non ben füßrenben ginnen unferer
einbeimifren gnbußrte bef^idft. Ur.fer mobetner Se=

leucßtungStörper geftattet mehr benn je etne H^ßnjleßung
non funßgeraerbltdßen Hilfêïrâften; man benfe nur an
bie mannigfaltige ©eßaltung ber Sampenfdßtrme in ge--

ßiefter unb gebatiïter Ausführung, mooon einige ©tücfe
in wunberßßöner getnßett unb ©teießmäßigteit außtegen.
®ann bte Serwenbung non Keramif, ©las, Sronjeguß,
HoI$ tn gtbreßiem gußanbe, unb Stoßrgeßecßi. Seßtere
Ausführungen ftnb eigentlich erß bureß baë feuer fiebere,
eleîtrifre Si^t oßne ©sfaßr mögtieß geworben. ®er
©tßweijetifeße SBerfbunb ßat gemetnfam mit ber Seit
frrift „®aS SB ext" im Auftrag beS ©lefirijitätSwerfeS
ber ©labt güridß, ber girnten Saumann, Köfliler & ©te.,
gürieß, unb ber Sftetaßwarenfabtif Surgi A. @. einen
SfBettberoerb erlaffen, mit ber ©efamtpretSfumme non
gr. 2000, unb werben beffen ©ingänge ebenfalls nor
in ber AuSfteßung gegeigt werben.

®urdß ben ©tnbau oon Kojen, für welcße einige Set»
treter ber ©rwetjerifdßen 9toßrmöbel=gnbußrie bte SDtöb »

lierung lieferten, gelang eS, ber mobeinen SeleudßtungS»
tnbuftrie, gegenüber ber ßißorifdßen Abteilung, bte eine
rein fachliche AuSßeßungSwetfe erfaßten ßat, ein befon--
bereS ©epräge p oerleißen. gn beiben Abteilungen
treten bilblid^e fReprobuftionen ergänpngSweife p ben
auSgeßeflten SRobeßen ßinp.

Uerscbiedeites.

f ®hreïfor ©tsgen gtet)«@$warse80adj t* H^ge«.
Herr grep war erßer ®ireütcr ber girma SBanner & ©o.
A. ©., im ©efräfte ein überaus tüchtiger Kaufmann,
gegen feine Angefteßten ein moßlgefimttcr warmßerjiger
Sorgefeßter, babei aber ein Sotbilb ÖeS gleißeS unb ber
^flicßterffißung, feinen greunben unb Setannten gegen»
über ein überaus ItebenSwürbiger äRenfcß.

Hetmatfäpß. ®ie SerfaufSgenoffenfdßaft S. H. S.,
bie mit großem ©rfolg bie H®ïft«ûung unb ben Settauf
fdßroeijerifcßet Stetfeanbenfen unb lunßgewetblidßer Ar»
betten betreibt, feßreibt benoiertenSBettbewerb auS.
®ie Seblngungen pr Seteitigung fönnen com S. Ii. S.-
Sureau, ©fflngerßraße 6, Sem, bejogen werben.

Kantonales Sectpiînm in Ssrgborf. gacßfdßulen
für Hocß» unb $tefbau»Sedßnifer, SÖtafcßinen«
unb @ieftro &ecßnifer, ©ßemiter.

®aS ©ommerfemeßer 1917 beginnt ®tenltag ben

17. April unb umfaßt an aßen Abteilungen bie 1., 3. unb
5. Klaffe.

®ie AufnaßmSprüfung finbet SJlontag ben 16. April
ftatt. Anmelbungen pr Aufnaßme ftnb bis fpäteßenS
ben 2. April feßriftli^ ber ®irettion beS Se^nitumS
einpteießen, welcße jebe weitere AuStunft erteilt.

®et XXIV. KnrS fßt antogene SRetaflbearSeltung
wirb oom 23. bis 28. April 1917 tn ber fiaatlicß fub«
oentionterten gacßfcßule für autogene SRetallbe»
arbeitung (unter Aufft^ßt ber Aßgemetnen ©ewerbe»
fißule) in Safel, Dtßfengaffe 31r. 12, nadß bem übltdßen
Programm abgeßalten. KurSbeiträge:

für ßßitglteber beS S. A. V. gr. 33.—

„ Stießt Stitglieber „ 53.—
(Intluftoe ®oje für Ünfaü »Setftdßerung ber KurSteil»
neßmer gr. 25,000 pro Seilneßmei). Qn biefen ®oçen
iß bte ©ntfcßäbigung für ben Serbraucß oon Aj\ett)ien,
©auerßoff, SRetaßen, ©cßmeißpuloem ufw. entßalten.

Anmelbungen p ben Kurfen nimmt bie ©e
fcßäftSßelle be§ ©^weiprifdßen Ajetplen«
SereinS, Safel, bis fpäteßenS 15. April ent=

gegen. Aße ben Kurs betreßenbe Anfragen ßnb eben»

faßS an bie ©eftßäfiSßefle beS SereinS p rießten. ®te
KurSbeiträge müffen mit ber Anmelbung erfolgen ($oß=
cßect Konto V. 1454). Statß ©rßalt beS SetrageS wirb
jebem Setlneßmer etne SegittmationStarte für ben be=

treßenben Kurs überfanbt.

©erbot ber Übertragung oon AnäfnßrbewißiguugeK.
gm H'îiblid auf bte immer wteber oortommenben 9Biber»

ßanblungen gegen baS Serboi ber Übertragung oon AuS»

fußrbemtßigungen maeßt bie ©eßmetjer. Dberpß'oireftton
barauf aufmetffam, baß Me bem AuSfußroerbot unter«
liegenben Söaren nur oon benjentgen ißerfonen ober
girtnen auSgefüßrt werben bürfen, auf beren Stamen
bie AuSfußrbewißtgnng lautet, gn ben gäßen, wo bie

AuSfußrbewißtgung nur ^ßrobujenten ober — unter Auf»
erlegung beßimmter Serpßicßtungen ßinfu^tliiß ber gn»
lanbSoerforguug — Seffern größerer SBarenooxräte er«

teilt wirb, welcße nicht felber eportieren, muß in ber
AuSfußrbewißigung angegeben fein, pßanben welcßen

©^porteurs Me ©rteilung ber Semiüigung erfolgt, gn
biefen gäßen barf bie AuSfußr nur bureß ben tn ber

Sewifligung auSbrüctticß genannten ©^porteur ßattßnben.
gebe anbete Senütpng oon AuSfußrbewißigungen

gilt als ßrafbare Übertragung im ©tnne oon Art. 3 beS

SunbeSratSbefcßluffeS oom 11. Auguß 1916.
gnSbefonbere iß ßrafbar: 1. Sßer etne ißm erteilte

AuSfußrbewißigung einem ®ritten überläßt; 2. wer eine

AuSfußrbewißigung benußt, bie nteßt auf feinen Stamen
lautet; 3. wer etne ißm erteilte AuSfußrbewißigung famt
ber 3Bare an einen inlänbifcßen Abneßmer oerfauft.
®abei iß unerßeblicß, ob bte ©pebition tn§ AuSlanb
bureß ben urfprünglicßen gnßaber ber AuSfußrbewißi«
gung erfolgt ober bureß benjenigen, bem 2Bare unb Se»

wißigung abgetreten worben ßnb; 4. wer eine 5Bare
einem inlänbifcßen Käufer überläßt, ber eine AuSfußr«
bewißtgung für Me nämltcße SBarengattung beftßt unb
bte Xßare in eigenem Stamen, aber für Stecßnung beS

SerläuferS unb gegen etne oon Mefem p leißenbe Ser»

gütung auSfüßrt.

SeßrHugc i» De« SuttSeSßaßawerlßatte«. 9Iuf
Dßern beS laufenben gaßreS foßen in ben SBerfßätten
ber SunbeSßaßnen 161 Seßrlinge aufgenommen werben,
gegenüber 112 in 1916, alfo 49 meßr; ein weiterer gu«
wacßS werbe in ben nädßßen gaßren nadß unb nadß

ßatißnben. ®urcß Mcfe Sermeßrung foß für ben nötigen
StadßwudßS etnßeimifdßer ArbeitSfräfte geforgt unb bamit
ben ©efudßen beS ArbeitgeberoerbanbeS fdßweijerifdßer
SOtafdßtnentnbußrteßer unb beS ©eßwetjer, ©ewerbeoereinS
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Brenntechnìk der Lampe, in ihren Funktionen als Uhr-,
sowie Nachtlichtern. Bei den Laternen: Straßen, Haus-,
Privat-, Wagen-, Wacht- und Taschenlaternen. Bet den
Leuchtern wurden unterschieden: Große englische Leuchter,
verschiedene Leuchter, sowie verschiedene Wandarme, die
in der Mehrzahl in ihrer stilistischen Gestaltung als Er-
gänzung zu den Leuchtern betrachtet werden müssen. Bei
den Beleuchtungskörpern im Dienste der Kirche wurde
eine Scheidung derselben durchgeführt, solche für israe-
Mischen Kultus und für den Ritus der übrigen Kon-
fessionen. Die dritte Gruppe umfaßt Kerzenstöcke und
Lampen- die in der Mehrzahl in Eisen ausgeführt sind.
Als besondere Unika find in dieser Abteilung auch noch
einige alte Kienspanhalter und -Schneider. Brennkugel-
gläser (Schusterkugel) und Formen für die Kerzenfabri-
kation untergebracht. Somit tritt die technische Konstruk-
tion und ihre Entwicklung, besonders bei den Lampen
und Laternen, die ja durch den primären lichterzeugenden
Stoff bedingt ist, klar zu Tage.

Die schweizerische Beleuchtungskörperindustrie bildet,
soweit sie in das Gebiet des Kunsthandwerkes und des

Kunstgewerbes hineinreicht, die Hauptabteilung der Aus-
stellung. Sie ist von den führenden Firmen unserer
einbeimischen Industrie beschickt. Unser moderner Be-
leuchtangskörper gestattet mehr denn je eine Heranziehung
von kunstgewerblichen Hilfskräften; man denke nur an
die mannigfaltige Gestaltung der Lampenschirme in gs-
stickier und gebatikter Ausführung, wovon einige Stücke
in wunderschöner Feinheit und Gleichmäßigkeit aufliegen.
Dann die Verwendung von Keramik, Glas, Bronzeguß.
Holz in gedrehtem Zustande, und Rohrgeflecht. Letztere
Ausführungen sind eigentlich erst durch das feuersichere,
elektrische Licht ohne Gefahr möglich geworden. Der
Schweizerische Werkbund hat gemeinsam mit der Zeit
schrift „Das Werk" im Auftrag des Elektrizitätswerkes
der Stadt Zürich, der Firmen Baumann, Kölliker à Cie.,
Zürich, und der Metallwarenfabrik Turgi A.-G. einen
Wettbewerb erlassen, mit der Gesamtpreissumme von
Fr. 2000, und werden dessen Eingänge ebenfalls noch
in der Ausstellung gezeigt werden.

Durch den Einbau von Kojen, für welche einige Ver-
treter der Schweizerischen Rohrmööel-Jndustrie die Möb -

lierung lieferten, gelang es, der modernen Beleuchtungs-
industrie, gegenüber der historischen Abteilung, die eine
rein sachliche Ausstellungsweise ersahren hat, ein beson-
deres Gepräge zu verleihen. In beiden Abteilungen
treten bildliche Reproduktionen ergänzungsweise zu den
ausgestellten Modellen hinzu.

llmcbiêâenêî.
î Direktor Enge» Frey-Schwa?ze«bach i« Horge«.

Herr Frey war erster Direktor der Firma Wanner à Co.
A. G., im Geschäfte ein überaus tüchtiger Kaufmann,
gegen seine Angestellten ein wohlgesinnter warmherziger
Vorgesetzter, dabei aber ein Vorbild des Fleißes und der
Pflichterfüllung, seinen Freunden und Bekannten gegen-
über ein überaus liebenswürdiger Mensch.

Heimatschutz. Die Verkaufsgenossenschaft 8. II. 8.,
die mit großem Erfolg die Herstellung und den Verkauf
schweizerischer Reiseandenken und kunstgewerblicher Ar-
besten betreibt, schreibt den vierten Wettbewerb aus.
Die Bedingungen zur Beteiligung können vom 3. II. 8.-
Bureau, Effingerstraße 6, Bern, bezogen werden.

Kantonales Technik»« i« Bsrgdorf. Fachschulen
für Hoch- und Tiefbau-Techniker, Maschinen-
und Elektro-Techniker, Chemiker.

Das Sommersemester 1317 beginnt Dienstag den

17. April und umfaßt an allen Abteilungen die 1., 3. und
5. Klasse.

Die Aufnahmsprüfung findet Montag den 16. April
statt. Anmeldungen zur Aufnahme sind bis spätestens
den 2. April schriftlich der Direktion des Technikums
einzureichen, welche jede weitere Auskunft erteilt.

Der XXlV. KnrS für autogene Metallbearbeitung
wird vom 23. bis 28. April 1917 in der staatlich sub-
ventionterten Fachschule für autogene Metallbe-
arbeit un g (unter Aufsicht der Allgemeinen Gewerbe-
schule) in Basel, Ochsengaffe Nr. 12, nach dem üblichen
Programm abgehalten. Kursbeiträge:

für Mitglieder des 8. V. Fr. 33.—

„ Nicht Mitglieder „ 53.—
(inklusive Toxe für Unfall-Versicherung der Kursteil-
nehmer Fr. 25,000 pro Teilnehmer). In diesen Taxen
ist die Entschädigung für den Verbrauch von Azetylen,
Sauerstoff, Metallen, Schweißpulvern usw. enthalten.

Anmeldungen zu den Kursen nimmt die Ge-
schäftsstelle des Schweizerischen Azetylen-
Vereins. Basel, bis spätestens 15. April erst-

gegen. Alle den Kurs betreffende Anfragen sind eben-

falls an die Geschäftsstelle des Vereins zu richten. Die
Kursbeiträge müssen mit der Anmeldung erfolgen (Post-
check Konto V. 1454). Nach Erhalt des Betrages wird
jedem Teilnehmer eine Legitimationskarte für den be-

treffenden Kurs übersandt.

Verbot der Übertragung von AnsfuhrbeWîllîguwgen.
Im Hinblick auf die immer wieder vorkommenden Wider-
Handtungen gegen das Verbot der Übertragung von Aus-
fuhrbewilligungen macht die Schweizer. Oberzolldirektion
darauf aufmerksam, daß die dem Ausfuhrverbot unter-
liegenden Waren nur von denjenigen Personen oder
Firmen ausgeführt werden dürfen, auf deren Namen
die Ausfuhrbewilligung lautet. In den Fällen, wo die

Ausfuhrbewilligung nur Produzenten oder — unter Auf-
erlegung bestimmter Verpflichtungen hinsichtlich der In-
landsversorgung — Besitzern größerer Warenvorräte er-
teilt wird, welche nicht selber exportieren, muß in der

Aussuhrbewilligung angegeben sein, zuhanden welchen
Exporteurs die Erteilung der Bewilligung erfolgt. In
diesen Fällen darf die Ausfuhr nur durch den in der

Bewilligung ausdrücklich genannten Exporteur stattfinden.
Jede andere Benützung von Ausfuhrbewilligungen

gilt als strafbare Übertragung im Sinne von Art. 3 des

Bundesratsbeschlusses vom 11. August 1916.
Insbesondere ist strafbar: 1. Wer eine ihm erteilte

Ausfuhrbewilligung einem Dritten überläßt; 2. wer eine

Ausfuhrbewilligung benützt, die nicht auf seinen Namen
lautet; 3. wer eine ihm erteilte Ausfuhrbewilligung samt
der Ware an einen inländischen Abnehmer verkauft.
Dabei ist unerheblich, ob die Spedition ins Ausland
durch den ursprünglichen Inhaber der Ausfuhrbewilli-
gung erfolgt oder durch denjenigen, dem Ware und Be-

willigung abgetreten worden sind; 4. wer eine Ware
einem inländischen Käufer überläßt, der eine Ausfuhr-
bewilligung für die nämliche Warengattung besitzt und
die Ware in eigenem Namen, aber für Rechnung des

Verkäufers und gegen eine von diesem zu leistende Ver-
gütung ausführt.

Lehrlinge in den BNndesSahSWerkstatte«. Auf
Ostern des laufenden Jahres sollen in den Werkstätten
der Bundesbahnen 161 Lehrlinge aufgenommen werden,
gegenüber 112 in 1916, also 49 mehr; ein weiterer Zu-
wachs werde in den nächsten Jahren nach und nach

stattfinden. Durch diese Vermehrung soll für den nötigen
Nachwuchs einheimischer Arbeitskräfte gesorgt und damit
den Gesuchen des Arbeitgeberverbandes schweizerischer
Maschinenindustrieller und des Schweizer. Gewerbevereins


	Ausstellung von Beleuchtungskörpern im Zürcher Kunstgewerbemuseum

